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Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

LANDGERICHT KIEL

URTEIL

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

Prozessbevoll mächtiqte:

gegen

Prozessbevoll mächtiqte:

hat die 8. Zivilkammer des Landgerichts Kiel

auf die mündliche Verhandlung vom 04.10.2011

durch

für R e c h t erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

- Kläger-

- Beklagte-
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Der Kläger trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistungin Höhe des

1,1-fachen des jeweils zu vollstreckenden Betrages

vorläufig vollstreckbar.

TATBESTAND

Der Kläger macht gegen das beklagte Universitätsklinikum einen Provisionsanspruch für

die Vermittlung von-Patienten aus dem arabischen Raum geltend.

Der Kläger, der seit 2008 Arzt ist, fließend Arabisch spricht und über gute Kontakte in den

arabischen Raum verfügt, schloss unter dem 19.12.2004 mit dem beklagten Universitäts­

klinikum, vertreten durch den Vorstand, einen Vertrag, wonach der Kläger für das Universi­

tätsklinikum ausländische Patienten, insbesondere aus dem Oman und den Vereinigten

arabischen Emiraten vermitteln sollte. Daneben sollte der Kläger eventuelle Dolmetscher­

tätigkeiten für diese Patienten übernehmen und diese während ihres Aufenthaltes im Uni­

versitätsklinikum begleiten. Für jede Vermittlung eines Patienten sollte dem Kläger eine

Vergütung in Höhe von 15 % der Einnahmen des UK einschließlich der wahlärztlichen

Honorare erhalten. Der Vertrag enthält in §2 sodann die weiteren Regelungen:

,,(3)

Eine Vergütung ist nur dann geschuldet, wenn Herr M. über seine Leistungen in jedem

einzelnen Fall gegenüber dem UK ... Rechenschaft abgelegt hat.

(4)

Die Vergütung gemäß Absatz 1 setzt zudem voraus, dass Herr M. dem Dezernat Patien­

tenmanagement des UK ... die Namen der jeweiligen Patienten vor Aufnahme in das UK

... schriftlich mitteilt.

(5)

Den Parteien ist bekannt, dass das UK ... die Pauschalen gemäß Abs. 1 bzw. Abs. 2, die

Herrn M. gezahlt werden sollen, gegenüber den Patienten bzw. gegenüber den Kostenträ-
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gern in Rechnung stellen wird. Die Parteien sind sich darüber einig, dass Herr M. die Pau­

schale gemäß Absatz 1 nur in dem Umfang beanspruchen kann, als die Patienten oder die

Kostenträger die Beträge an das UK ... zahlen."

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vertrages wird verwiesen auf die Anlage K 2 (BI. 20

bis 22 d.A.). Mit Vertrag vom 19.06.2006 wurde der Vertrag unter anderem dahin geän­

dert, dass der Vergütungsanspruch voraussetze, dass der Kläger dem "International De­

partment" des UK ... die Namen der jeweiligen Patienten vor Aufnahme in das UK ...

schriftlich mitteilt. Mit weiterem Änderungsvertrag vom 15.09.2006 wurde vereinbart, dass

der Vergütungssatz des Klägers 22,5 % der Behandlungskosten betragen sollte, sofern

die Botschaft von Kuwait die Behandlungskosten übernehme.

Das in dem Änderungsvertrag vom 19.06.2006 erwähnte "International Department" des

UK ...wurde durch einen Herrn B. geleitet. Dieser ließ durch seine Ehefrau mit dem Klä­

ger die "A. H"GbR" gründen. Die Provisionen, die Herr B. als Leiter des "Internatio­

nal Department" an den Kläger auszahlen ließ, leitete dIeser anschließend auf das Konto

der "A. H_ GbR". Der Gewinn der A.H" GbR sollte hälftig zwischen dem An­

geklagten und Herrn B. geteilt werden. Entgegen den schriftlichen vertraglichen Vereinba­

rungen teilte der Kläger zu keinem Zeitpunkt die Namen der jeweiligen Patienten vor Auf­

nahme in das UK... schriftlich mit. Gleichwohl erfolgten im Zeitraum zwischen Januar 2005

und August 2007 an den Kläger insgesamt Provisionszahlungen von 258.640,68 €.

Nachdem die internen Abreden des Klägers mit Herrn B. Über die Teilung des Erlöses aus

den Vermittlungen bekannt wurden, kündigte das beklagte Universitätsklinikum den Ver­

trag mit dem Kläger fristlos zum 19.09.2007. Durch Urteil des Landgerichts Kiel vom

10.09.2010- 3 Kls 11/09 - wurde der Kläger wegen Vorteilsgewährung in 21 Fällen zu ei­

ner Gesamtfreiheitsstrafe von 11 Monaten zur Bewährung verurteilt.

Mit der Klage verlangt der Kläger aufgrund einer Rechnung vom 15.09.2010 die Be­

zahlung der von ihm behaupteten im März bis September 2007 erbrachten Vermittlun~s­

leistungen für die Vermittlung von Patienten. Es wird insoweit im Einzelnen auf die Anlage

K 7 - BI. 30 bis 32 d.A. - verwiesen.

Der Kläger behauptet,
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er habe die in dieser Rechnung bezeichneten Patienten dem Universitätsklinikum ver­

mittelt. Ohne seine Vermittlungstätigkeit wäre es zu keiner Behandlung und nicht zu ent­

sprechenden Einnahmen des Universitätsklinikums gekommen. Zu keinem Zeitpunkt der

Vertragsbeziehung zwischen den Parteien habe das Universitätsklinikum Nachweise für

die Vermittlungstätigkeit des Klägers verlangt und gleichwohl die Vermittlungsleistungen

des Klägers honoriert.

Der Kläger beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 262.395,15 € nebst Zinsen in Höhe

von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 16.10.2010 zu zahlen.

Das beklagte Klinikum beantragt,

die Klage abzuweisen.

Das Universitätsklinikum meint,

aufgrund des kollusiven Zusammenwirkens des Klägers mit dem Mitarbeiter B. sei die

Klagforderung nicht gerechtfertigt. Die Voraussetzungen der Zahlungsansprüche seien

nicht gegeben, da der Kläger in keinem Fall Rechenschaft über seine Vermittlungstätigkei­

ten abgelegt habe und in keinem Fall vor Aufnahme der jeweiligen Patienten deren Namen

dem Universitätsklinikum mitgeteilt habe. Das beklagte Klinikum bestreitet, dass der Klä­

ger Vermittlungsleistungen erbracht habe. Auch habe entgegen § 2 Ziffer 5 des Vertrages

in keinem Fall einer der Patienten oder Kostenträger die Vermittlungsprovision ausgegli­

chen.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

Die Klage ist nicht begründet.

Der zwischen den Parteien geschlossene Vertrag vom 19.12.2004 mit den vertraglichen

Änderungen vom 19.06.2006 und vom 15.09.2006, der rechtlich als Maklervertrag im Sin­

ne von § 652 BGB zu qualifizieren wär~, ist gemäß § 138 Abs. 1 BGB sittenwidrig und

damit nichtig. Ansprüche kann der Kläger daher aus diesem Vertrag nicht herleiten.
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Sittenwidrigkeit im Sinne von § 138 Abs. 1 BGB wird gemeinhin definiert als ein Verstoß

gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden. Maklerverträge sind viel­

fach im Wirtschaftsleben üblich und dementsprechend auch im Gesetz geregelt und daher

noch nicht an sich sittenwidrig. Anders ist es allerdings dann, wenn Provisionsvereinba­

rungen für die Vermittlung von Aufträgen in Lebensbereichen, in denen die Kommerziali­

sierung anstößig ist, getroffen werden. Das ist unter anderem dann der Fall, wenn Provisi­

onszahlungen für ärztliche Leistungen vereinbart werden (Palandt-Sprau, 70. Auf!., § 652

Rn. 9). Ärztliche Tätigkeit soll nach den allgemeinen Wertanschauungen zwar sachgerecht

vergütet werden, ihr Gegenstand betrifft jedoch - anders als in sonstigen Bereichen, in de­

nen Provisionszahlungen üblich sind- Leib, Leben und Gesundheit eines Patienten. Die­

ses bedingt ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient, das es ge­

genüber sonstigen Rechtsbeziehungen im Wirtschaftsleben heraushebt. Über eine ange­

messene Vergütung hinaus soll eine Kommerzialisierung weitgehend vermieden werden.

In der ärztlichen Berufsordnung kommt das z.B. in § 28 Abs. 1 der Schleswig­

Holsteinischen Berufsordnung der Ärztekammer Schleswig-Holstein vom 03.02.1999 zum

Ausdruck, wo der Gedanke der Gewährleistung des Patientenschutzes durch sachgerech­

te und angemessene Information und die Vermeidung einer dem Selbstverständnis des

Arztes zuwiderlaufenden Kommerzialisierung des Arztberufs hervorgehoben ist. Der Arzt

darf zwar für seine Leistungen werben, unterliegt zur Vermeidung einer zu weitgehenden

Kommerzialisierung ärztlicher Tätigkeit dabei aber engeren Grenzen, als dieses sonst im

Wirtschaftsleben der Fall ist. Der Arzt muss nach § 28 Abs. 2 sachlich informieren und

seine Werbung darf nicht anpreisend (§ 28 Abs. 3) sein. Dem Zweck, eine weitgehende

Kommerzialisierung des Behandlungsverhältnisses zwischen Arzt und Patient zu vermei­

den, dient auch die Bestimmung des § 32, wonach es dem Arzt nicht gestattet ist, für die

Zuweisung von Patienten ein Entgelt zu versprechen oder zu gewähren. Gegen diese Be­

stimmung verstößt der zwischen den Parteien geschlossene Vertrag, in welchem das be­

klagte Universitätsklinikum für die Vermittlung von Patienten eine Provision verspricht. Das

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ist zwar als Anstalt des öffentlichen Rechts nicht

unmittelbar Adressat der ärztlichen Berufsordnung, jedoch bietet es - und dieses ist der

Unternehmenszweck - medizinische Leistungen durch Ärzte an und insofern ist der vom

Universitätsklinikum geschlossene Vertrag auch an der ärztlichen Berufsordnung zu mes­

sen, soweit es um die Frage der Sittenwidrigkeit des Vertrages geht.
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Es ist zwar anerkannt, dass Verstöße gegen Standesregeln noch nicht per se die Sitten­

widrigkeit eines Vertrages begründen. Anders ist es allerdings dann, wenn neben den

Standespflichten zugleich Werte der Rechts- oder Sittenordnung verletzt sind. Das ist bei

der vorliegenden Vertragsgestaltung aber ohne weiteres der Fall, weil es nicht nur um eine

abstrakte Verletzung von Standesregeln geht, sondern der Gedanke einer unerwünschten

und zu weitgehenden Kommerzialisierung des Arzt-Patienten-Verhältnisses ein Anliegen

der Allgemeinheit ist. Wenn also die Berufsordnung Entgelte für die Vermittlung ärztlicher

Leistungen untersagt, so ist dieses nicht nur Ausdruck des Selbstbildnisses einer Stan­

desorganisation, sondern zugleich eines gesellschaftlichen Leitbildes des Arztberufes.

Dieses ist geprägt durch das eingangs zitierte besondere Vertrauensverhältnis zwischen

Arzt und Patienten, welches es in gewisser Weise aus sonstigen Rechtsbeziehungen des

Privatrechts heraushebt. Ein Wettbewerb zwischen ärztlichen Leistungserbringern durch

die Zahlung von Provisionen an Dritte für die Vermittlung von Patienten ist gesellschaftlich

nicht erwünscht. Es bringt den Patienten, denen heutzutage ein breites Informationsange­

bot über medizinische Leistungen zur Verfügung steht, keinen Vorteil und birgt zumindest

tendenziell die Gefahr, die Kosten des Gesundheitssystems ohne Nutzen für die Kranken­

versorgung zu steigern. Das beklagte Universitätsklinikum verschafft sich auf diese Weise

einen unlauteren Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Krankenhäusern, die potentiell

ebenfalls Patienten aus dem arabischen Raum behandeln könnten. Unter dem Gesichts­

punkt der Sittenwidrigkeit ist auch bedenklich, dass gerade Vermittler, die selbst nicht Ärz­

te sind (so war der Kläger zum Zeitpunkt der streitgegenständlichen Vermittlungen noch

nicht Arzt), durch ihre finanziellen Interessen das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und

Patienten stören können (OLG Hamm, NJW 1985, S. 679 ff.). Hinsichtlich der Bewertung

der Sittenwidrigkeit des Vertrages ist zudem noch von be~,onderer Bedeutung § 2 Abs. 5

des Vertrages vom 19.12.2004: Danach gehen beide vertragsschließenden Parteien da­

von aus, dass das Universitätsklinikum seinerseits den von dem Kläger angeworbenen

Patienten zusätzlich zu den Vergütungen für Arzt- und Krankenhausleistungen auch noch

die Provision in Rechnung stellen wird, welche das Universitätsklinikum an den Kläger für

die Vermittlung des jeweiligen Patienten zu zahlen hat. Die berufsordnungswidrige Verhal­

tensweise des beklagten Klinikums wird also zwischen den Parteien geradezu zur Ver­

tragsgrundlage gemacht. Darüber hinaus gibt es keinerlei Rechtsgrundlage, wonach das

beklagte Universitätsklinikum von den Patienten die Bezahlung der Vermittlungsgebühren

verlangen könnte. Für die Berechnung ärztlicher Leistungen und insbesondere von Kran­

kenhausleistungen gibt es klare gesetzliche Regelungen, für Krankenhäuser insbesondere
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das Krankenhausentgeltgesetz. Es ist ebenso nicht mit dem ärztlichen Leitbild zu verein­

baren, dass die Behandlung von Patienten davon abhängig gemacht wird, dass diese im

Voraus entstandenen Aufwendungen für einen Vermittler zahlen. Entgegen der Auffas­

sung des Klägers ist gerade diese gemeinsame Vorstellung der Parteien, dass das Uni­

versitätsklinikum den Patienten eine Provisionszahlung berechnen soll, ein zusätzlicher

gewichtiger Gesichtspunkt, der für die Sittenwidrigkeit des Vertrages spricht. Der Vorwurf

der Sittenwidrigkeit trifft auch nicht allein das UK-SH, sondern auch den Kläger. Zum Zeit­

punkt der behaupteten Erbringung der Vermittlungstätigkeit befand er sich in der ärztlichen

Ausbildung. Zum Zeitpunkt der gerichtlichen Geltendmachung seiner Ansprüche war er

bereits Arzt und damit an die ärztliche Berufsordnung gebunden.

Für die Beurteilung der Sittenwidrigkeit spielt es zudem keine Rolle, ob es sich um auslän­

dische oder inländische Patienten handelt. Ebenso wenig ist weder die im Schriftsatz des

Klägers vom 23.09.2011 dargestellte finanzielle Situation vieler Kliniken noch die spezielle

Situation des Universitätsklinikums ... noch das allgemeine gesellschaftliche Interesse

daran, dass Krankenhäuser zur Erfüllung ihrer Aufgaben angemessen budgetiert werden,

ein Grund, den streitgegenständlichen Vertrag anders zu bewerten. Die dahinter stehen­

den gesundheitspolitischen Probleme lassen den streitgegenständlichen Vertrag gleich­

wohl als nicht akzeptabel erscheinen.

Der Kläger kann Ansprüche auch nicht auf § 812 BGB stützen. Die Einnahmen, die das

Universitätsklinikum durch die Behandlung ausländischer Patienten erlangt hat, hat es

nämlich erst aufgrund der eigenen Leistung, nämlich der medizinischen Behandlung er­

langt. Allein durch die behauptete Vermittlungstätigkeit des Klägers ohne die nachfolgende

medizinische Behandlung hat das Universitätsklinikum nichts erlangt.

Selbst wenn man entgegen der hier vertretenen Auffassung eine Sittenwidrigkeit des Ver­

trages zwischen den Parteien nicht annehmen wollte, so hätte der Kläger analog § 645

BGB seinen Provisionsanspruch verwirkt, indem er ohne Wissen des Universitätsklinikum

mit Herrn B. eine Honorarteilung vereinbarte. Es wira insoweit auf die Urteilsgründe des

Urteils des Landgerichts Kiel vom 10.09.2010 - 3 Kls 11/09 - (Anlage B 2) verwiesen. Die­

se Honorarteilung auf dem Umweg über die "A. rtIIIGbR" war deshalb treuwidrig im

Verhältnis zur Beklagten, weil Voraussetzung für den Vergütungsanspruch des Klägers

gemäß Änderungsvereinbarung vom 19.06.2006 auch war, dass der Kläger dem Internati-
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onal Department des UK S-H, welches Herr B. leitete, zuvor die Namen der jeweiligen Pa­

tienten vor Aufnahme schriftlich mitzuteilen hatte. Herr B. hatte insoweit auch - für den

Kläger erkennbar- eine Kontrollfunktion für das UK ... wahrzunehmen. Unstreitig ist es aber

zu derartigen schriftlichen Mitteilungen niemals gekommen; das unter der Leitung des

Herrn B. stehende International Department veranlasste gleichwohl die Zahlungen an den

Beklagten. Es besteht hier der deutliche Anschein, dass Herr B. gerade wegen seiner Be­

teiligung an den Einnahmen des Klägers seine Kontrollpflichten aus seinem Anstellungs­

verhältnis mit dem Universitätsklinikum verletzt hat.

Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91,709 ZPO.


